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Sachverhalt und Antrãge 

Die, unter Inanspruchnahine einer Prioritãt vom 
11. November 1980 (Prioritätsdokuinent DE-U-8 030 107), am 

11. November 1981 eingereichte und unter der Nuxniner EP-A2-
0 052 344 veröffentlichte europaische Patentanmeldung 

Nr. 81 109 635.3 wurde mit Entscheidung der Prüfungs-
abteilung vom 7. Dezember 1987 zurückgewiesen. 

Dieser Entscheidung lagen zwei Fassungen des Anspruchs 1, 
gemäi3 einem am 28. Oktober 1987 gesteilten Hauptantrag 

bzw. einem Hilfsantrag zugrunde. 

Die Zuruckweisung wurde damit begründet, da8: 

(1) die Anmeldung gemã8 dem Hauptantrag in soicher Weise 

geandert worden war, daB ihr Gegenstand gegen 

Artikel 123 (2) versto8e; insbesondere war em 
wesentliches Merkmal der ursprünglich of fenbarten 

Erfindung nicht mehr in dem Anspruch 1 enthalten; 

der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemai3 dem 

Hilfsantrag keine erfinderische Tätigkeit aufweise. 

Die folgenden Druckschriften befinden sich im Verfahren: 

Dl = US-A-4 233 255, 	 - 
D2 = DE-A-1 928 047, 
D3 = Patent Abstracts of Japan, Vol. 1, Nr. 78, 

25. Juli 1977, Seite 1538 M77, & JP-A-52-22 214 und 

22 215, 

D4 = DE-A-1 800 606, 
D5 = IEEE-Transactions on Magnetics, Vol. MAG-14, 

Nr. 5, September 1978, Seiten 788 bis 790, 
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D6 = DE-A-2 542 309, 

D7 = DE-B-2 020 594, 
D8 = DE-B-1 272 438, und 

D9 = FR-A-714 666. 

Die Druckschriften Dl und D2 wurden im europäischen 

Recherchenbericht genannt. 

Die Druckschriften D3 bis D8 wurden von der Prüfungs-

abteilung im Verlauf des Prufungsverfahrens entgegen- 

gehalten. Die Druckschrift D9 wurde von der Beschwerde-

führerin selbst am 1. Juni 1987 in das Verfahren 

eingeführt. 

Am 17. Februar 1988 hat die Anmelderin eine Beschwerde 

gegen die genannte Entscheidung der Prüfungsabteilung 

eingelegt und die diesbezügliche Gebühr gleichzeitig 

entrichtet. 

Am 18. April 1988 ist die Beschwerdebegründung mit neuen 

Anmeldur*gsunterlagen gemáS einem Haupt- und einem Hilfs-

antrag eingegangen. 

Hilfweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt für 

den Fall, daB die Kammer die ZurUckweisung des Haupt-

antrags beabsichtigen würde. 

In einer der Einladung zur inündlichen Verhandlung 

beigefügten Mitteilung hat die Kammer begründet, warum 

ihrer Meinung nach weder dem Hauptantrag noch dem Hilf s-

antrag vom 18. April 1988 stattgegeben werden kann. 

Am 21. Februar 1990 hat die Beschwerdeführerin eine neue 

Fassung der Patentansprüche 1 bis 7, überarbeitete 

Beschreibungsseiten 1 bis 3, 3a, 4, 5 und Zeichnungs-

blatt 1/1 eingereicht. 
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3 	 T 399/88 

VII. 	Während der mündlichen Verhandlung am 20. März 1990 hat 
die Beschwerdeführerin die am 18. April 1988 gesteliten 
Haupt- und Hilfsanträge zurUckgezogen und den einzigen 
Antrag gestelit, unter Aufhebung der angefochtenen 
Entscheidung das Patent mit den am 21. Februar 1990 
eingegangenen Unterlagen (Patentansprüche 1 bis 7, 
Beschreibungsseiten 1 bis 5, Zeichnungsblatt 1/1) zu 
erteilen. 

Der Patentanspruch 1 gemäB diesem Antrag hat folgenden 
Wortlaut: 

"Nichtschienengebundenes Kraftfahrzeug mit einem 
Verbrennungsmotor, einem von diesem antriebbaren Generator 
und mindestens einem Radantriebs-Elektromotor (2, 30), 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Generator mit auf einem Schwungrad des 
Verbrennungsiuotors angeordneten, hochkoerzitiven 	-• 
Dauermuagneten aufgebaut ist; 

daB der Elektromotor (die Elektromuotoren) (2, 
30) mit hochkoerzitiven Dauermagneten (30) und 
einer sensorgesteuerten, elektronischen Schalt-
einrichtung (40) zum Komniuutieren des Elektro-
motors (2, 30) aufgebaut ist (sind); 

(C) und daB die Schalteinrichtung (40) eine 
elektronische Einrichtung zur derartigen 
Begrenzung der Umfangsgeschwindigkeit des von dem 
betreffenden Elektromotor (2, 30) angetriebenen 
Rads (54, 56) aufweist, daB ein Antriebsraddurch-
drehen und/oder eine Drehzahldifferenz von 
Antriebsràdern verhindert 1st." 
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Die uncerteilung der kennzeichenden Merkmale nach (a), (b) 
und (C) wurde von der Kammer durchgeführt. 

VIII. Zur Frage der Zulässigkeit nach Artikel 123 (2) EPU des 
Anspruchs 1, hat die Beschwerdefuhrerin wie folgt 
arguinentiert: 

Nit Bezug auf die unter (a) und (b) aufgeführten 
Merkmale wies sie darauf hin, daB es sich eindeutig aus 
den ursprünglichen Unterlagen (siehe insbesondere 
Beschreibungsseite 1, Mitte, und Beschreibungsseite 5, 
Abs. 3) ergibt, daB em "Radmotor" (mit an der Radfelge 
angeordneten Dauermagneten) und e in "Schwungradgenerator" 
(mit am Schwungrad angeordneten Dauermagneten) als gleich- 
wertige, alternative Verwirklichungen der Erfindung 
offenbart worden sind. Der vorliegende Anspruch 1 greift 
nun von diesen beiden Mãglichkeiten nicht den "Radmotor", 
sondern den "Schwungradgenerator" auf. Alle weiteren im 
vorliegenden Anspruch 1 enthaltenen Merkmale sind 
demgegenuber hinzugekoinmene Beschrãnkungsmerkmale, die 
ursprünglich of fenbart worden waren. 

Mit Bezug auf das unter (C) aufgeführte erkmal, wies die 
Beschwerdeführerin darauf Ain, daB diese.. Merkmal 
of fenbarungsmäBig auf der ursprunglichen Beschreibungs-
seite 4, Abs. 3, basiert und meinte, daB dort ausgesagt 
ist, daB die (das Kominutieren des jeweiligen Elektromotors 
bewerkstelligende) Schalteinrichtung zusátzlich ems 
elektronische Einrichtung aufweist, die der Begrenzung der 
Umfangsgeschwindigkeit des betreffenden Antriebsrads 
dient. Von der Begrenzung der Antriebsrad-Uinfangs-
geschwindigkeit sind konkret zwei Falls genannt, námlich 
"Durchdrehen" und "differentialsperrenáhnhiche Wirkung". 
Der Begriff "differentialsperrenáhnliche Wirkung" geht 
über den Begriff "Durchdrehenverhinderung" hinaus, weil 
eine Differentialsperre bekanntlich auch ihre Funktion 
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entfaltet, wenn kein Durchdrehen droht. Man denke an den 

Fall der Kurvenfahrt sit einem mit Differentialsperre 

ausgerüsteten Fahrzeug. Charakteristikum einer 
Differentialsperre ist das Gleichhalten der Drehzahlen der 

betreffenden Antriebsräder. Infolgedessen erscheine es 

geboten, den nunmehrigen Hauptanspruch exakter auf die 

genannte Ursprungsoffenbarungsstelle auszurichten (vgl. 

auch Schriftsatz vom 18. April 1988, den die Seiten 2 und 

3 überbrückenden Absatz). 

Zur weiteren Begründung der Zulâssigkeit nach 

Artikel 123 (2) EPU des geltenden Anspruchs 1 hat die 

Beschwerdeführerin noch auf Seite 2 (Absatz 5) und auf 

Seite 4 (Absatz 2) der ursprünglichen Beschreibung 

hingewiesen. 

IX. 	Zur Frage der erfinderischen Tàtigkeit, hat die 

Beschwerdeführerin folgendes vorgetragen: 

Die beanspruchte Erfindung geht von einem aus 09 bekarinten 

Kraftfahrzeug aus, das des Oberbegriff des Anspruchs 

entspricht. Das Merkmal (a) des Anspruchs 1, allerdings 
ohrie die Spezifizierung "hochkoerzitiv", ist aus D4 für 

sich bekannt. Das Merkmai (b) des Anspruchs 1 ist aus Dl 

für sich bekannt. 

Das Merkmal (C) geht aus keiner der genannten Entgegen-

haltungen hervor; insbesondere hat die Beschwerdeführerin 

bestritten, daS es aus den Dokuinenten D9 oder Dl bekannt 

sei. 

Sie führte dazu aus, daB es bei herköinmlichen Kraftfahr -

zeugen dadurch zuin (in der Regel zunãchst einseitigen) 

Antriebsraddurchdrehen auf schlüpfrigem oder glattem 

Untergrund kommt, daB ein mechanisches Differential-

getriebe in des Moment, wo eines der beiden Antriebsräder 
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wegen DurchrutsChefl eine hôhere Drehzahl anninunt, diesem 

durchrutschendefl Antriebsrad praktisch das gesamte 

Antriebs-DrehmOlneflt zuleitet. Die Aussage in D9, Seite 2, 

Zei].en 35 bis 40, bedeutet, daB die beiden Antriebsräder 

der gleichen Achse, im wesentlichen ein gleiches Dreh-

moment erzeugen. Wenn jedoch bei einem der beiden 

Antriebsrãder dieses Drehmoment "nicht auf die StraBe 

gebracht werden kann", dreht dieses Antriebsrad durch, 

auch wenn der zugeordnete Elektromotor das gleiche 
Drehmoment liefert wie der andere Elektromotor der 

gleichen Achse. 

Dl, Spalte 11 Zei].e 60 bis Spalte 12 Zeile 27, in 

besondere deren ].etzter Satz, sagt nur aus, daB - ..Al die 

Antriebsräder einer Achse nicht mechanisch miteinander 
verbunden sind - ttRutschengefahren, wie sie normalerweise 

bei herkãmmlichen Fahrzeugen auf g].atten Oberflãchen 

auftreten, verringert sind". Dies resultiert daraus, daB 

die Räder einer Achse nicht uber ein mechanisches 

Differentialgetriebe miteinander verbunden sind. Em 

mechanisches Differentialgetriebe fôrdert sin einseitiges 

Durchdrehen sines Antriebsrads. Dl enthält aber ke.nen 

Hinweis, daB mittels einer elektronischen Einrich :g, die 

Radumfangsgeschwindigkeit eines angetriebenen Radc. 

begrenzt werden solite. 

Wáhrend der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerde-

führerin anerkannt, daB, falls der beanspruchte Gegen-
stand ausschlieBlich aus dem Oberbegriff und den unter 

den Kennzeichen aufgeführten Merkmalen (a) und (b) des 

Anspruchs 1 zusaminengesetzt ware, dieser Gegenstand zwar 

neu ware, ihm jedoch keine erfinderische Tätigkeit 

zugrunde liege. 

Sie hat aber vorgetragen, daB die dem beanspruchten 

Gegenstand zugrundeliegende erfinderische Tãtigkeit durch 
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das Merkinal (c) herbeigeführt wird. Dieses Merkinal sei 
neu und dem Fachmann von keiner der genannten Entgegen-
haltungen nahegelegt. 

Während der mündlichen Verhandlung machte die Kammer die 
foigenden Bemerkungen: 

Gexnà8 der ursprünglichen Anmeldung (Seite 4, Abs. 3, 
letzten drei Zeilen) soil die im Merkinal (C) des 
Anspruchs 1 genannte sensorgesteuerte, elektronische 
Schalteinrichtung (40) "auch bei mehreren Antriebsrädern 
einer Achse eine differentialsperrenähnliche Wirkung 
erzielen". 

Vor dern Prioritâtstag der vorliegenden Anineldung war 
eine soiche differentialsperrenãhnliche Wirkung dem 
Fachinann des PKW- bzw. LKW-Gebietes, wobei diese Fahr-
zeuge durch Verbrennungsmotoren angetrieben werden, 
durchaus bekannt, und zwar, wurde eine soiche Wirkung 
durch mechanische, selbstsperrende differentialwirkende 
Einrichtungen gewahrleistet. 

Die Kainmer wies darauf hin, daB D9 bereits eine 
elektrische bzw., daB Dl bereits eine elektronische Nach-
ahinung der ailgeinein bekannten Differentiaiwirkung der 
be]cannten inechanischen, differentialwirkenden Em-
richtungen beschreiben, und daB Dl mindestens bereits 
Hinweise auf eine eiektronische Nachahmung der ailgeirtein 
bekannten Differentialsperrwirkung der bekannten 
xnechanischen, selbstsperrenden differentialwirkenden 
Einrichtungen enthält. 

Die Beschwerdeführerin hat diese Auffassung der Kainmer 
nur damit bestritten, indem sie lediglich darauf hin-
gewiesen hat, daB Di durchaus keine deutlichen Hinweise 
auf eine eiektronische Nachahinung der aligemein bekannten 
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DifferentialsperrWirkung der bekannten mechanischen, 
selbstsperrenden differentialwirkenden Einrichtungen 
enthãlt, wobei mittels einer elektronischen Einrichtung 
die Raduinfangsgeschwindigkeit eines angetriebenen Rades 
begrenzt wird. 

Entscheidungsgrüflde 

Die Beschwerde entspricht den Artike].n 106 bis 108 urid 
der Regel 64 EPU und ist somit zulãssig; insbesondere die 
Voraussetzung gem&S Artikel 108, letzter Sàtz, ist 
erfüllt, da der letzte Tag für die gultige Einreichung 
der Beschwerdebegründung, der 17. April 1988, gemâ8 
Regel 78 (3), ein Sonntag war. 

Zulassigkeit der Fassung des Patentanspruchs 1 nach 
Artikel 123 (2) EPU. 

2.1 	Ein Kraftfahrzeug gemàB dem Oberbegriff des vorliegenden 
Anspruchs 1 und mit dem Merkinal (a) geht aus Seite 5, 
Abs. 3 der ursprünglichen Beschreibung deutlich hervor. 

2.2 	In Zusainmenhang mit dent Merkmal (b) sei erwãhnt, daB die 

ursprüngiiche Anmeldung sowohi auf einen Elektroniotor 
(Antrieb), ala auch auf einen Generator gerichtet ist. 

Dies geht hervor aus Seite 2, Abs. 2, wo bemerkt wird, daB 
die Ausdrucksweise "Antrieb oder Generator" nicht bedeuten 
soil, daB ein und dasseibe Aggregat in der Lage sein muB, 
diese beiden Funktionen wahlweise zu erfüiien, daB aber 

vielmehr zunt Ausdruck gebracht werden soil, daB nach dent 
Prinzip der Erfindung sowohi ein Antrieb bzw. ein Motor 
ais auch ein Generator ersteilt werden kann. 
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In dem letzten Absatz auf Seite 2 der ursprünglichen 
Beschreibung wird gesagt, daB bei der Erfindung bevorzugt 
hochkoerzitive Dauermagneten eingesetzt werden. Dies kann 
nach der Auffassung der Kammer nur bedeuten, daB in der 
ursprunglichen Anmeldung nicht nur ein Generator mit hoch-
koerzitiven Dauermagneten of fenbart ist, sondern ebenfalls 
ein Elektromotor mit hochkoerzitiven Dauermagneten gemäl3 
dem Merkmal (b). 

Der weitere Teil des Merkmals (b) betref fend eine sensor-
gesteuerte elektronische Schalteinrichtung ist auf 
Seite 3, Abs. 2 der ursprünglichen Beschreibung offen-
bart. 

Da Seite 5, Abs. 3 der ursprünglichen Beschreibung die 
Komnbination in einemn einzigen Fahrzeug von einem 
Verbrennungsmnotor, einem Generator (gemnaB der Erfindung) 
und einemn oder mnehreren Antrieben (d. h. Elektromotoren 
gemäB der Erfindung) erwähnt, ist die Kombination des 
Oberbegriffs des Anspruchs 1 mit den Merkmnalen (a) und (b) 
als ursprünglich of fenbart anzusehen. 

	

2.3 	Da auch das Merkmnal (C) durch die ursprungliche Of fen- 
barung zweifellos gestützt wird, und zwar durch die 
ursprüngliche Beschreibungsseite 4, Absatz 3, steilt die 
Kammer fest, daB die Fassung des Anspruchs 1 als zulässig 
nach Artike]. 123 (2) EPU, sowie als annehmnkar nach 
Artikel 84 EPU, zu betrachten ist. 

	

3. 	Neuheit nach Artikel 54 EPU 

	

3.1 	Aus der von der Beschwerdeführerin selbst am 1. Juni 1987 
ins Verfahren eingeführten Druckschrift D9 ist ein nicht-
schienengebundenes Kraftfahrzeug mit einem Verbrennungs-
motor, einem von diesem antreibbaren Generator und 
mindestens einem Radantriebs-Elektromotor bekannt, wobei: 
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1) die Elektromotoren 6, 7 unmittelbar auf den Rad-
felgen 12, 13 oder auf irgendwelchern geeigneten 
Bestandteil der Rãder montiert werden, urn die Ausmai3e 
dieser Motoren zu verkleinern (vgl. Seite 2, 

Zeilen 16 bis 24, wo die Ausführungsforrn gemà 
Figur 2 beschrieben wird, und Seite 2, Zeilen 75 bis 
81), 

2) 	eirie Schalteinrichtung zurn Kommutieren der den 
Elektrornotoren zuzuführenden elektrischen Leistung 
vorgesehen ist, die derartigerweise ausgebaut ist, 
daB: 

für die Ubertragung der rnechanischen Leistung 
zwischen Verbrennungsrnotor und Räder ein rnechanisches 
Differentialgetriebe nicht rnehr notwendig ist (vgl. 
Seite 1, Zeilen 5 big 30), 

auch bei zwei Antriebsrádern einer Achse eine 
Drehrnoinentdifferenz ausgeglichen bzw. verhindert 
werden kann (vgl. Seite 2, Zeilen 25 bis 39), und 

3) 	ein Vier- bzw. Allenrãderantr b ebenso aöglich ist 
(vgl. Seite 2, Zeilen 81 bis 

Sornit offenbart D9 ein Kraftfahrzeug gemäB dern Oberbegriff 
des Anspruchs 1. 	 . 

3.2  Das nichtschienengebundene Kraftfahrzeug gernãB Anspruch 1 
unterscheidet sich dern aus D9 bekannten gegenüber 
dadurch: 

- 	daB der Generator das Merkmal (a) aufweist, 
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- 	daB die Elektromotoren gemäB dem Merkmal (b) mit 
hochkoerzitiVefl Dauerinagneten aufgebaut sind, 

- 	daB die komniutierende Schalteinrichtung gemàB dem 
Merkmal (b) eine sensorgesteuerte Schalteinrichtung 
ist, und 

- 	daB die Schalteinrichtung eine elektronische 
Einrichtung gexnà8 dein Merkinal (C) enthält. 

	

3.3 	AUS der Druckschrift D4 ist ein Kraftfahrzeug bekannt, 
wobei ein Generator mit auf einem Schwungrad des 
Verbrennungsinotors angeordneten Dauermagneten aufgebaut 
ist. 

Der vom Generator erzeugte Strom dient zum Antrieb von 
nicht nãher beschriebenen Bodenbearbeitungsgeräten. 

Somit ist das unter (a) aufgeführte Merkmal des 
Anspruchs 1, allerdings ohne die Spezifizierung 'thoch-
koerzitiv", aus dieser Entgegenhaltung für sich bekannt. 

	

3.4 	Aus der Druckschrift Dl ist ein Kraftfahrzeug bekannt, 
'wobei die Râder von gesonderten Elektromotoren angetrieben 
werden und wobei: 

1) 	jeder Radantriebs-Elektromotor mit aut der Radfelge 
des zugeordneten Rads angeordneten hochkoerzitiven 
(vgl. Spalte 6, Zeilen 5 bis 15) Dauermnagneten und 
einer sensorgesteuerten, elektronischen Schaltein-
richtung zum Komnmnutieren des Elektromotors aufgebaut 
ist (vgl. Figur 1: "electronic modules 53, 54" und 
Spalte 3, Zeilen 44 bis 51 Figuren 6A, 6B und 
Spalte 5, Zeile 61 ff.; Figur 8 und Spalte 6, 
Zeile 52 ff.; Figur 9 und Spalte 8, Zeile 3 ff.), 
und 
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to 

2) 	die jeweilige e].ektronische Schalteinrichtung zurn 
Konunutieren der Elektroinotoren so ausgebaut ist, daB, 
obwoh]. das Fahrzeug kein iuechanisches Differential-
getriebe für die Ubertragung an bzw. Verteilung der 
mechanischen Leistung zwischen den Rädern aufweist, 
ein unerwünschtes Antriebsraddurchdrehen und/oder 
eine unnötige Drehzahldifferenz ("skid and slip 
hazards") von Antriebsrádern vermindert bzw. 
verhindert werden (vg].. Spalte 11, Zeile 52 bis 
Spalte 12, Zeile 28). 

Die "Radmotoren" geináB dem Merkmal (b) des Anspruchs 1 
sind soinit aus dieser Entgegenhaltung für sich bekannt. 

Die sensorgesteuerte, elektronische Schalteinrichtung 
gentâB Dl, womit die dort beschriebenen "Radmotoren" 
ausgerüstet sind, weist somit die gleiche Bauweise auf wie 
die Scha].teinrichtung gemä8 dem Merkinal (C) des 
Anspruchs 1. 

Lediglich deren dort angegebene Einwirkung - derartige 
Begrenzung der Uinfangsgeschwindigkeit des angetriebenen 
Rads, daB ein Antriebsraddurchdrehen und/oder eine Dreh-
zahldifferenz von Antriebsrádern verhindert wird - wird in 
Dl nicht expressis verbis erwãhnt. 

Genauer gesagt, Dl of fenbart schon die VerIinderung eines 
Antriebsraddurchdrehens und/oder einer Drehzahldi fferenz 
von Antriebsrãdern, erwáhnt aber nicht expressis verbis, 
daB dies durch eine angemessene Begrenzung der Umfangs-
geschwindigkeit des angetriebenen Rads erreicht wird. 

3.5 	Da keine der in Betracht gezogenen Entgegerthaltungen alle 
Merkinale des Anspruchs 1 of fenbart, ist dessen Gegenstand 
nach Artikel 54 EPU als neu zu betrachten. 
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4. 	Erfinderische Tâtigkeit 

4.1 	Dein Gegenstand des Anspruchs 1 fehit jedoch eine 
erfinderische Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU. 

4.2 	Ein Fahrzeug geinâ8 dern Oberbegriff des Anspruchs 1 ist aus 
D9 bekannt. 

Das Merkinal (a) (ohne die Spezifizierung "hochkoerzitiv") 
des Anspruchs 1 ist aus D4 für sich bekannt. Die 
Spezifizierung "hochkoerzitiv" ist an sich, aber in Bezug 
auf einen Elektroinotor, für sich bekannt aus Dl. 

Das Merkinal (b) des Anspruchs 1 ist aus Dl für sich 
bekannt. 

4.3 	Würde der beanspruchte Gegenstand sich ausschlie3lich aus 
den Merkinalen des Oberbegriffes und den unter den Kenn-
zeichen aufgeführten Merkmalen (a) und (b) des Anspruchs 1 
zusainmensetzen, dann ware die Kainmer der Meinung, daB 
diesem Gegenstand keine erfinderische Tätigkeit zugrunde 
liegt, weil ein soicher Gegenstand lediglich in der 
Aneinanderreihung oder Koinbination bekannter Vorrichtungen 
bestünde, die jeweils auf norinale Art und Weise 
funktionieren, wobei sich keine erfinderische funktionelle 
Wechselwir]cung ergibt. 

Wãhrend der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerde-
führerin erklãrt, daB sie diese Auffassung der Kaininer 
nicht bestreiten würde (vgl. Punkt IX). 

4.4 	Die Beurteilung einer erfinderischen Tãtigkeit beschränkt 
sich somit auf die Frage, ob es für den Fachinann nahe-
liegend war, in einem Fahrzeug gemáB dem Oberbegriff und 
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den Merkmalen (a) und (b) des Anspruchs 1 noch das 
Merkina]. (C) dieses Anspruchs vorzusehen und somit zum 
Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen. 

	

4.5 	Gem&B der ursprüngiichen Anmeldung (Seite 4, Absatz 3), 
soil mit der im Merkmal (C) genannten Mafinahine zur Ver-
hinderung des Antriebsraddurchdrehens eine "differential-
sperrenähnhiche Wirkung" einer bekannten, xnechanischen 
Differentialsperre bewerkstei]. igt werden. 

	

4.6 	Beide diese Funktionen - "Durchdrehenverhinderung" und 
"differentialsperrenáhniiche Wirkung" - einer mechanischen 
Differentialsperre sind dem Fachmann des PKW- bzw. LKW-
Gebietes geläufig. 

	

4.7 	Die im Merkmal c) angegebenen und ais Funktionen 
definierten Fàhigkeiten der sensorgesteuerten, elek-
tronischen Schalteinrichtung - eine derartige Begrenzung 
der Umfangsgeschwindigkeit des von dem betreffenden 
Eiektromotor angetriebenen Rads, daB ein Antriebsraddurch-
drehen und/oder eirie Drehzahldifferenz von Antriebsrãdern 
verhindert ist - beinhalten nach der Meinung der 
Beschwerdekannner lediglich, daB diese Schaiteinrichtung in 
derartiger Weise ausgeführt werden soil, daB sie mitteis 
einer e].ektronischen Datenverarbeitung die Fàhigkeit 
besitzt, die genannten, dem Fachmann durchaus bekannten, 
Funktionen einer bekannten mechanischen Dif.ferentialsperre 
nachzuahmen. 

	

4.8 	Eine soiche sensorgesteuerte elektronische Scha].tein- 
richtung ist aus Dl bekannt, wie schon erwáhnt unter den 
vorgehenden Punkt 3.4.2, und zwar auth dort in Zusanunen-
hang mit einem Fahrzeug, wovon die Ráder von gesonderten 
Elektroinotoren angetrieben werden. 
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4.9 	Soxnit war es nach der Auffassung der Karniner vor dern 
Prioritätstag der vorliegenden Anineldung irn Hinbiick auf 
die aus Di bekannte eiektronische Schalteinrichtung für 
den Fachrnann naheliegend, bei einer Schalteinrichtung in 
einern Fahrzeug gexnã8 dern Oberbegriff und den Merkmaien (a) 
und (b) des Anspruchs 1, auch noch das Merkrnal (c) dieses 
Anspruchs vorzusehen und soinit zurn Gegenstand des 
vollstãndigen Anspruchs 1 zu gelangen. 

4.10 Auch die Art und Weise, in der die aus Dl bekannte sensor-
gesteuerte, elektronische Schalteinrichtung ausgefuhrt 
werden soil, urn die gewünschten Funktionen einer 
rnechanischen Differentialsperre nachahrnen zu kännen, kann 
zu einer erfinderischen Tãtigkeit keinerlei Beitrag 
leisten, denn die irn Merkinal (C) des Anspruchs 1 
angegebenen und als Funktionen definierten Fàhigkeiten der 
sensorgesteuerten, elektronischen Schalteinrichtung (40), 
ebenso wie die in den abhángigen Ansprüchen 2 bis 7 
angegebenen Merkinale und die ganze ursprUngliche Offen-
barung enthalten keinerlei Hinweise über die Weise, in der 
die aus Dl bekannte sensorgesteuerte, elektronische 
Schalteinrichtung ausgeführt werden solite, urn die 
bekannten gewünschten Funktionen einer rnechanischen 
Differentialsperre gewahrleisten zu können bzw. auf weiche 
Werte die gewünschte Begrenzung der Urnfangsgeschwindigkeit 
des von dern betreffenden Elektrornotor angetriebenen Rads 
erfolgen soilte, urn tatsãchlich ein Antriebsraddurchdrehen 
und/oder eine Drehzahldifferenz von Antriebsràdern 
verhindern zu kãnnen. 

Sornit kann auch die Tatsache, daB aus Dl keine expressis 
verbis Aussage dahingehend zu entnehrnen ist, daB mittels 
einer elektronischen Einrichtung die Radumfangs-
geschwindigkeit eines angetriebenen Rades begrenzt wird, 
wie es das Merkrnal (C) erfordert, eine erfinderische 
Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 nicht 
begrUnden. 
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4.11 Auch im Ubrigen enthàlt die vorliegende Anineldung keine 

Lehre, die eine patentfáhige Erfindung bzw. einen gewähr -

baren Anspruch unterstützen kann. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen vird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

M. Kiehl 	 P.K.J. van den Berg 

03850 


